
2. Antrag auf Abänderung des §. 19 der

organischen Bestimmungen.

Unterzeichneter, der durch Berufsgeschäfte abgehalten war,

die letzte Versammlung unseres Vereins in Gmünd zu besuchen,

erlaubt sich, hier schriftlich einen Antrag zu stellen, den er

mündlich vorzubringen beabsichtigt hatte. Der Antrag bezweckt

eine Abänderung des §. 19 unserer Statuten, betreffend die

Zeit und den Ort der Generalversammlungen.

Was die Zeit anbelangt, so scheint der 1. Mai für eine

Zusammenkunft nicht glücklich gewählt za sein ,
erstens , sofern

in unserem Himmelsstrich derselbe allzuoft noch der schlechten

Jahreszeit angehört und hier auf gutes Wetter weit weniger zu

rechnen ist, als dies später der Fall zu sein pflegt; zweitens,

sofern der 1. Mai fast jedes Jahr noch in die Zeit fällt, wo

Aerzle und Apotheker am meisten zu thun haben. Ich würde

daher zu den Generalversammlungen den 1. Juni, oder noch

besser einen Tag im August oder September (in welche Zeit in

der Regel die ärztliche Vakanz fällt) vorschlagen.

Was den Ort der Versammlungen tfelrifft, so scheint die

Abwechslung nach Kreisen und die Verlegung der Zusammen-

künfte in kleinere Städte der Frequenz der Versammlungen Ein-

trag zu thurt , und scheint unser Verein hierin dieselbe Erfah-

rung machen zu sollen, welche der württemb. ärztliche Verein

seit geraumer Zeit bei seinen Versammlungen gemacht hat: dass

nämlich diese nur dann gehörig besucht waren, wenn sie in

einer grösseren Stadt, wie Stuttgart, Ulm u. s. f. statt fanden.

Jedes Mitglied vom Land hat wenigstens auch einmal im Jahr
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Veranlassung, nach Stuttgart zu gehen; es wird darum eine

Versammlung in Stuttgart eher besuchen, als eine anderswo

stattfindende, und zwar um so mehr, als hier die Hoffnung,

neue Bekanntschaften zu machen und alte zu erneuern , am
grössten ist, und es in Stuttgart, was Sammlungen betrifft,

doch immer am meisten zu sehen gibt. Sodann sind die meisten

Mitglieder unseres Vereins Stuttgarter, und wird also eine Ver-

sammlung in Stuttgart schon aus diesem Grund immer am mei- .

sten besucht sein. Beim Entwurf unserer Vereinsstatuten war
die ungleiche Verkeilung der Mitglieder in den verschiedenen

Kreisen nicht vorauszusehen, man konnte also damals die Be-

stimmung festsetzen, nach Kreisen abzuwechseln. Gegenwärtig

aber, wenn man das neueste Verzeichniss unserer Mitglieder

(Jahrg. V, 2, p. 173) durchsieht, wornach unter 361 Mitgliedern

z. B. im Jaxtkreise blos ungefähr 30 sind, wird man es billiger

finden, die Versammlungen da zu halten, wo die meisten Mit-

glieder sind, oder wo die meisten Mitglieder ohne viel Aufwand
von Zeit und Geld sich einfinden können. Ich möchte daher

vorschlagen, die Versammlungen öfter, als dies in den Statuten

festgesetzt ist, in Stuttgart zu halten; und ausser Stuttgart (und

etwa Tübingen) nur solche Orte zu Zusammenkünften zu wählen,

die vermöge der Lage an der Eisenbahn der Mehrzahl der

Vereinsmitglieder bequemer sind. Bei Berücksichtigung dieses

Verhältnisses würde es auch den Ausschussmitgliedern möglich,

sich künftig zahlreicher einzufinden.

Ich schliesse mit der Versicherung, dass mit meinem An-
trag noch viele andere Mitglieder vom Land einverstanden sind.

Urach, im Juli 1850.

Dr. Finkh.

Bemerkungen der Redaktion über vorstehenden Antrag.

Der Antrag des ehrenwerthen Vereinsmitgliedes Hr.Dr. Finkh
erscheint gewiss als sehr wohlbegründet und hat seine praktische

Bedeutung gerade bei der Gmünder Versammlung gefunden.
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